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 Lage des Plangebietes in der Stadt  

  

Lage in der Stadt Das Plangebiet befindet sich im östlichen Siedlungsbereich von Glas-
hütte. Es liegt nördlich des Glashütter Damms, westlich der Bebauung 
am Grünen Weg und östlich der Bebauung Krükauweg; im Norden 
grenzt die offene Landschaft an.  

Das Plangebiet ist unbebaut und wird derzeit ackerwirtschaftlich bzw. 
als Pferdeweide genutzt. Westlich und östlich des Plangebietes befin-
den sich Reithallen und Pferdeställe eines Reiterhofes.   

Flächennutzungsplan Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan FNP 2020 der Stadt Nor-
derstedt als Wohnbaufläche (W 19) dargestellt.  
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Art der Baulichen Nutzung

Nummerierung neuer Bauflächen
(W = Wohnbauflächen, M = Gemischte Bauflächen, G = Gewerbliche
Bauflächen, S = Sonderbauflächen, Gm = Flächen für den Gemeinbedarf)

Wohnbauflächen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO)

Gemischte Bauflächen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO)

Gewerbliche Bauflächen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO)

Sonderbauflächen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO)

Bauliche Anlagen und Einrichtungen für den Gemeinbedarf (§ 5 Abs. 2 Nr. 2)

Flächen für den Gemeinbedarf

Öffentliche Verwaltungen

Schule
(P=Primarstufe, H=Hauptschule, R=Realschule, I=Integrierte Gesamtschule, G=Gymnasium,
 S=Sonstige Schuleinrichtung)

Kindertagesstätte

Jugendfreizeiteinrichtung

Altenheim / Altenpflegeheim

Kirche u. kirchlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Freizeitbad

Festplatz

Bauhof

Feuerwehr

Polizei

Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszüge
(§ 5 Abs.2 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB)

Autobahnen

Sonstige überörtliche oder örtliche Hauptverkehrsstraßen

geplante Straßenverbindung (Lage nicht verbindlich)

Schnellbahnhaltepunkt

P+R-Anlage

Zentraler Omnibusbahnhof

Flächen für Versorgungsanlagen, für Abfallentsorgung und Abwasser-
beseitigung (§ 5 Abs. 2 Nr. 4)

Flächen für Anlagen folgender Zweckbestimmung

Wasser
(WW=Wasserwerk, RRB=Regenrückhaltebecken)

Brunnen

Elektrizität

Gas

Fernwärme

Abwasser
(PWK=Pumpwerk, MÜS=Mess- und Übergabestation)

Abfall

Funkturm

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen (§ 5 Abs. 2 Nr. 4)

Hochspannungsleitung (oberirdisch)

Hochspannungsleitung (unterirdisch)

Hauptwasserversorgungsleitung (unterirdisch)

Hauptgasversorgungsleitung (unterirdisch)

Hauptabwasserleitung (unterirdisch)

Telekommunikationsleitung (unterirdisch)

Grünflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 5)

Grünflächen

Parkanlage

Friedhof / Tierfriedhof

Dauerkleingärten

Sportplatz

Tennisanlage

Modellflugplatz

Jugendzeltplatz

Reitsportanlage

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 7)

Wasserflächen, Teiche, Regenrückhaltebecken

Hauptvorfluter

Flächen für Abgrabungen oder für die Gewinnung von Bodenschätzen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 8)

Flächen für Abgrabungen oder die Gewinnung von Bodenschätzen

Flächen für Landwirtschaft und Wald (§ 5 Abs. 2 Nr. 9)

Flächen für die Landwirtschaft

Flächen für Wald

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 10)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Hundesportanlage

Bauspielplatz

Parkplatz für Stadtpark

Kennzeichnungen und nachrichtliche Übernahmen (§ 5 Abs. 3 u. 4 BauGB)

(§ 5 Abs.2 Nr.1 BauGB)

Ortsdurchfahrt

Badestelle

Einrichtung für den Golfsport

Flächen für Bahnanlagen

geplante Trasse zum Flughafen Fuhlsbüttel
(Lage nicht verbindlich)

Umgrenzung der Flächen für den Luftverkehr

Flughafen

Bauschutzbereichsgrenze

Lärmschutzzonen I und II

Richtfunktrassen

Erholungsschutzstreifen an Gewässern II. Ordnung

Wasserschutzgebiet (Zone III)

Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung

Vorgeschichtliche Fundstelle - Denkmalschutz

Naturdenkmal (Planung)

geschützter Landschaftsbestandteil (Planung)

Landschaftsschutzgebiet (Planung)

Naturschutzgebiet (Bestand / Planung)

Geschützte Biotope nach § 25 LNatSchG SH

Flächen / Standorte, deren Böden mit umweltgefährdenden Stoffen
belastet sein können

Stadtgrenze

Amphibienschutzbereich

Einfaches Kulturdenkmal

Betriebe mit Intensivtierhaltung und den Abstandsradien nach VDI-Richtlinie 3471

FFH-Vorschlagsgebiete

Flächen mit Klärungsbedarf, die aus der Darstellung des Flächen-
nutzungsplanes gemäß §5 (1) Satz 2 BauGB herausgenommen sind

Präambel

Aufgrund des § 5 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 28 Gemeindeordnung
(GO) hat die Stadtvertretung der Stadt Norderstedt in ihrer Sitzung vom
05.02.2008 durch abschließenden Beschluss die Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes der Stadt Norderstedt (FNP 2020) für das gesamte Stadtgebiet
beschlossen.

Verfahrensvermerke

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung vom
29.09.1998. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses
ist durch Abdruck in der "Norderstedter Zeitung" am 28.10.1998 erfolgt.

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB
wurde am 17.10.2005, am 19.10.2005, am 24.10.2005 und am 26.10.2005 sowie
vom 17.10.2005 bis 18.11.2005 durchgeführt.

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange wurden mit Schreiben vom 22.12.2005 frühzeitig von der Planung
unterrichtet und zur Äußerung auch im Hinblick auf den Umfang und
Detaillierungsgrad zur Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgefordert.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr hat am 05.07.2007
den Entwurf der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt
Norderstedt (FNP2020) mit Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange wurden mit
Schreiben vom 18.07.2007 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Der Entwurf des Flächennutzungsplanes sowie die Begründung haben in der
Zeit vom 06.08.2007 bis 07.09.2007 während der Dienststunden nach
§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Am 28.08.2007 wurde zusätzlich
eine öffentliche Informationsveranstaltung durchgeführt.
Die öffentliche Auslegung sowie die öffentliche Informationsveranstaltung
wurden mit dem Hinweis, dass Anregungen während der Auslegungsfrist von
allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift geltend gemacht
werden können, am 25.07.2007 in der "Norderstedter Zeitung" ortsüblich
bekannt gemacht.

Die Stadtvertretung hat die eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit
und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am 05.02.2008
geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

Die Stadtvertretung hat den Flächenutzungsplan am 05.02.2008 beschlossen
und die Begründung durch Beschluss gebilligt.

Norderstedt, den 05.09.2008 Stadt Norderstedt

gez. Grote  (D.S.) 

Oberbürgermeister

2. Das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein hat mit Erlass vom
03.04.2008, Az.: IV 647-512.111-60.063 (FNPneu.) den Flächennutzungsplan
mit Ausnahmen von Teilflächen genehmigt.

Norderstedt, den 05.09.2008 Stadt Norderstedt

Oberbürgermeister

3. Die Erteilung der Genehmigung des Flächennutzungsplanes sowie die
Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von allen
Interessierten eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunft
erteilt, wurden am 07.05.2008 in der "Norderstedter Zeitung" ortsüblich
bekannt gemacht. In der Bekanntmachung wurde auf die Möglichkeit einer
Geltendmachung von Verfahrens- und Formverstößen und von Mängel der
Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) hingewiesen.

Norderstedt, den 05.09.2008 Stadt Norderstedt

Oberbürgermeister

4. Die Erteilung der Genehmigung des Flächennutzungsplanes sowie die
Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von allen
Interessierten eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunft
erteilt, wurden am 06.08.2008 in der "Norderstedter Zeitung" erneut
ortsüblich bekannt gemacht. In der erneuten Bekanntmachung wurde auf die
von der Genehmigung ausgenommenen Teilflächen und die Möglichkeit einer
Geltendmachung von Verfahrens- und Formverstößen und von Mängel der
Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) hingewiesen.
Der Flächennutzungsplan wurde mithin rückwirkend am 08.05.2008 wirksam.

Norderstedt, den 05.09.2008 Stadt Norderstedt

Oberbürgermeister

gez. Grote  (D.S.) 

gez. Grote  (D.S.) 

gez. Grote  (D.S.) 

5. Die Stadtvertretung der Stadt Norderstedt hat am 08.06.2010 den
Beitrittsbeschluss zur Herstellung der Genehmigungsfähigkeit von
Teilflächen der im Genehmigungserlass des Innenministeriums vom
03.04.2008 von der Genehmigung ausgenommenen (versagten) Bereiche
gefasst. Die ergänzte Begründung wurde gebilligt.

Norderstedt, den 01.11.2010 Stadt Norderstedt

gez. Grote (D.S.)

Oberbürgermeister

6. Der Innenminister des Landes Schleswig-Holstein hat mit Erlass vom
01.07.2010 Az. IV 647-512.111-60.063 (FNP2020) einen Teil der bisher von
der Genehmigung ausgenommenen Teilflächen genehmigt.

Norderstedt, den 01.11.2010 Stadt Norderstedt

gez. Grote (D.S.)

Oberbürgermeister

7. Die Genehmigung weiterer Teilflächen des Flächennutzungsplanes, sowie
die Stelle bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von allen
Interessierten eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunft
erteilt, wurde am 11.11.2010 in der "Norderstedter Zeitung" ortsüblich
bekannt gemacht. In der Bekanntmachung wurde auf die Möglichkeit einer
Geltendmachung von Verfahrens- und Formverstößen und von Mängel in
der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB)
hingewiesen.
Die von der Genehmigung erfassten Teilflächen wurden mithin am
12.11.2010  wirksam.

Norderstedt, den 12.11.2010 Stadt Norderstedt

gez. Grote (D.S.)

Oberbürgermeister

STADT NORDERSTEDT
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 Städtebauliches Konzept 

Vorhaben Das Plangebiet ist Bestandteil einer städtebaulichen Gesamtkonzeption 
für den Bereich nördlich des Glashütter Damms, die vom Büro Archi-
tektur+Stadtplanung, Hamburg, erarbeitet worden ist. Die Gesamtkon-
zeption berücksichtigt die Darstellungen des wirksamen Flächennut-
zungsplanes 2020 (siehe oben). Die Gesamtkonzeption sieht eine be-
hutsame bauliche Arrondierung des Siedlungsbereiches zwischen 
Krükauweg und Grüner Weg vor und stellt mögliche zukünftige Aus-
baustufen dar.  

Es sind Wohnquartiere geplant, die die Bebauungsstrukturen der Um-
gebung aufnehmen und fortführen. Geplant ist ein Mischung aus frei-
stehende Einfamilienhäusern, Doppelhäusern, Stadtvillen sowie Mehr-
familienhäusern.  

Das Plangebiet des Antrages soll nun als erster Abschnitt durch eine 
verbindliche Bauleitplanung überplant und zeitnah umgesetzt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktionsplan Gesamtgebiet mit 1. Bauabschnitt ca. 1,66 ha 

Im Plangebiet des Antrages ist im Bereich der Anbindung der zukünfti-
gen Erschließungsstraße an den Glashütter Damm die Errichtung von 
vier Mehrfamilienhäusern mit je 8 Wohneinheiten vorgesehen, um die 
Eingangssituation in das neue Wohnquartier zu betonen. Danach folgen 
fünf Doppelhäuser und acht freistehende Einfamilienhäuser. Insgesamt 
sollen ca. 50 Wohneinheiten im Plangebiet entstehen.  
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Art und Maß der  
baulichen Nutzung 

Es soll ein Wohnquartier entstehen, das planungsrechtlich als Allgemei-
nes Wohngebiet ausgewiesen werden sollte. Es soll eine Grundflächen-
zahl von 0,3 bis 0,4 festgesetzt werden. Die Mehrfamilienhäuser umfas-
sen zwei Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss. Die Doppelhäuser und 
Einfamilienhäuser sollen in ein- bis zweigeschossiger Bauweise, ohne 
Staffelgeschoss, errichtet werden. Die Gebäudehöhe soll entsprechend 
der Geschossigkeit an die Bestandsbebauung in der Umgebung ange-
passt werden. 

Architektur und  
Gestaltung 

 

Die Architektur der Gebäude soll sich dem in Glashütte typischen Orts-
bild anpassen. Es ist eine hochwertige Klinkerbauweise für alle Ge-
bäude geplant. Langfristig soll durch die Dach- und Fassadengestaltung 
eine städtebauliche Einheit am Ortsrand entstehen, die sich in das um-
gebende Orts- und Landschaftsbild einfügt. Das folgende Bild zeigt bei-
spielhaft die Gestaltung und Architektur der Gebäude.  

 

 

  

Erschließung Die äußere Erschließung des Plangebietes erfolgt über den Glashütter 
Damm. Hierüber ist das Plangebiet sehr gut an den örtlichen und 
überörtlichen Verkehr angebunden.  

An den Glashütter Damm bindet eine Planstraße an und gewährleistet 
die innere Erschließung des Plangebietes. Im nördlichen Teil des Plan-
gebietes zweigt von der Planstraße eine Stichstraße in Richtung Osten 
ab und erschließt fünf Grundstücke.  

Im ersten Entwicklungsabschnitt wird die Planstraße am Ende als Stich-
straße ausgeführt. Im Rahmen einer baulichen Weiterentwicklung und 
schrittweisen Umsetzung der städtebaulichen Gesamtkonzeption wird 
die Planstraße mittel- bis langfristig verlängert und ggf. an den Krükau-
weg angebunden.  

Zukünftig ist auch eine Abzweigung in Richtung Westen zur Erschlie-
ßung der westlich angrenzenden Bebauung vorgesehen.  

 

Immissionen Geruch: Westlich (Standort Glashütter Damm) und nördlich des Plange-
bietes (Standort Grüner Weg) liegen Reithallen, Stallungen und Fest-
mistlager des Reiterhofs Peters. Um die möglichen Geruchsimmissionen 
und Auswirkungen auf das Plangebiet beurteilen zu können, wurde vom 
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Büro Lairm Consult GmbH, Bargteheide, ein Geruchsimmissionsgutach-
ten erstellt. Das Gutachten kommt zu folgendem Ergebnis: 

„Mit der vorliegenden Untersuchung wurden die Geruchsimmissionen für 
ein bislang unbebautes Gebiet nördlich des Glashütter Damms westlich der 
Bebauung am Grünen Weg aus dem Betrieb des Reitstall Peters für eine 
grundsätzliche Machbarkeit einer Wohnbebauung im Plangebiet abge-
schätzt. 

Weitere gewerbliche oder industrielle Anlagen, von denen relevante Ge-
ruchsemissionen ausgehen, sind im Umfeld des Plangeltungsbereichs derzeit 
nicht vorhanden. 

Die Beurteilung erfolgt auf Grundlage der Geruchsimmissionsrichtlinie 
(GIRL) des Länderausschusses für Immissionsschutz, in der Immissionswerte 
für Wohn- und Mischgebiete sowie für Gewerbe- und Industriegebiete fest-
gelegt sind. 

Zusammenfassend ist für die beurteilungsrelevante Gesamtbelastung IGb 
davon auszugehen, dass im überwiegenden Teil des Plangebietes keine 
Überschreitungen des Immissionsrichtwertes für Wohngebiete und Misch-
gebiete von 0,10 (entspricht 10 % der Jahresstunden) zu erwarten sind. 

Lediglich bei zwei Grundstücken einer geplanten Doppelhausbebauung, die 
an die Reithalle am Glashütter Damm angrenzen, ist mit Überschreitungen 
des Immissionswertes für Wohn- und Mischgebiete von 0,10 (entspricht 10 
% der Jahresstunden) zu rechnen. In diesem Bereich sollten keine schutzbe-
dürftigen Nutzungen vorgesehen werden. 

Im Übrigen ist eine Wohnbebauung im Plangebiet unter Berücksichtigung 
des Schutzes vor Geruchsimmissionen grundsätzlich machbar.“   

Weitere Details sind dem beiliegenden Gutachten zu entnehmen. Auf-
grund der gutachterlichen Aussage wurde das ursprünglich für die 
Machbarkeitsuntersuchung vorgelegte Konzept um 2 Doppelhaus-
grundstücke im Westen des 1. Bauabschnittes reduziert.  

Das oben dargestellte Funktionskonzept ist aus gutachterlicher Sicht in 
Bezug auf die Geruchsemissionen machbar. 

Lärm: Südlich des Plangebietes verläuft der Glashütter Damm. Im Rah-
men des Bebauungsplanverfahrens sind mögliche Lärmbeeinträchtigun-
gen auf das Plangebiet durch den Verkehr zu prüfen und zu bewerten.   

Natur und Landschaft Das Plangebiet wird derzeit landwirtschaftlich und als Pferdekoppel 
(Grünlandfläche) genutzt und ist Teil der offenen Landschaft, die sich in 
Richtung Norden bis zur Stadtgrenze erstreckt. Baumbestand findet 
sich lediglich im Süden des Plangebietes entlang des Glashütter Damms. 

Es ist die Umsetzung eines durchgrünten Quartieres geplant, der den 
Bezug zur offenen Landschaft aufnimmt.  

Ausgleich und Arten-
schutz 

Die erforderlichen Fachbeiträge bzgl. Grünordnung, Ausgleich und Ar-
tenschutz werden im Verfahren abgearbeitet. 

 

 

Hamburg, 18.01.2017 


